
Gesellschaftsvertrag VISPERO 
 

 

§ 1 Firma und Sitz 
 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet Vispero GmbH. 

 
(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Leverkusen. 
 
§ 2 Gegenstand des Unternehmens 
 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung und Vermittlung von Fachkräften für 

Einrichtungen des Gesundheitswesens. Die Gewinnung und Vermittlung dienen ausschließ-

lich der Deckung des Eigenbedarfs von in einen Krankenhausplan aufgenommenen Einrich-

tungen unabhängig von ihrer Trägerschaft einschließlich ihrer Tochterunternehmen. 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestim-

mungen dieses Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, 

die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich sind oder die Gesellschaft zu fördern 

geeignet erscheinen, insbesondere sich unmittelbar und mittelbar an anderen Unternehmen 

zu beteiligen sowie Zweigniederlassungen zu errichten. 

 
§ 3 Beginn und Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 
 
(1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. 
 
(2) Das Wirtschaftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. 

 
§ 4 Stammkapital und Stammeinlage 
 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € (in Worten: fünfundzwanzigtausend 

Euro). 

 
§ 5 Verfügung über Geschäftsanteile 
 
Die Übertragung von Geschäftsanteilen, die Verpfändung oder anderweitige Belastungen von 

Geschäftsanteilen mit Rechten Dritter sowie die Teilung von Geschäftsanteilen ist nur mit 

schriftlicher Einwilligung der Gesellschaft zulässig. Die Einwilligung darf nur nach vorheriger 

Zustimmung der Gesellschafterversammlung erteilt werden. 

 
§ 6 Gesellschaftsorgane 
 
Die Organe der Gesellschaft sind: 
 
a) Gesellschafterversammlung 
b) Geschäftsführung 
 

§ 7 Zusammensetzung der Gesellschafterversammlung 
 
(1) Die Gesellschafterversammlung besteht aus 2 Mitgliedern. Diese können ihre Stimme nur 



einheitlich abgeben. 
 
(2) Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung werden vom Rat der Stadt Leverkusen ge-
mäß den Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen entsendet. 
 
(3) Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung haben den Rat der Stadt Leverkusen über 
alle Angelegenheiten von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten, sind an Weisun-
gen und Beschlüsse des Rates der Stadt Leverkusen gebunden und haben ihr Amt auf Be-
schluss des Rates der Stadt Leverkusen jederzeit niederzulegen. 
 

§ 8 Einberufung 
 
(1) Die Gesellschafterversammlung wird durch den Vorsitzenden der Gesellschafterver-
sammlung einberufen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt. 
 
(2) Die Einladung ergeht schriftlich oder elektronisch (E-Mail etc.) mit einer Frist von mindes-
tens 12 Tagen unter Angabe der Tagesordnung sowie Beifügung entsprechender Unterlagen. 
 
(3) Die ordentliche Gesellschafterversammlung ist innerhalb der ersten 8 Monate des Ge-
schäftsjahres abzuhalten. Sie beschließt über die Feststellung des Jahresabschlusses des 
abgelaufenen Geschäftsjahres, die Genehmigung des Lageberichtes, die Verwendung des 
Ergebnisses und die Entlastung der Geschäftsführung. 
 
(4) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung findet statt, wenn dieses im Interesse 
der Gesellschaft erforderlich ist und ein Gesellschafter oder die Geschäftsführung dieses unter 
Angabe der Gründe verlangt. 
 
(5) Die Geschäftsführung nimmt an der Gesellschafterversammlung mit beratender Stimme 
teil, sofern die Gesellschafterversammlung nicht im Einzelfall etwas anderes beschließt. 
 
§ 9 Vorsitz 
 

Die Gesellschafterversammlung bestimmt einen der Vertreter als Vorsitzenden der Gesell-

schafterversammlung. 

 
§ 10 Beschlussfassung 
 
(1) Die ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn die 
Mehrheit des Stammkapitals vertreten ist. Ist keine Beschlussfähigkeit vorhanden, so ist un-
verzüglich unter Beachtung von § 8 und unter Hinweis darauf, dass diese Versammlung ohne 
Rücksicht auf die Höhe des vertretenen Stammkapitals beschlussfähig ist, eine zweite Gesell-
schafterversammlung einzuberufen.  
 
(2) Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, soweit das 
Gesetz und dieser Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmen. Die Gesellschafterbe-
schlüsse können auch außerhalb einer Versammlung mündlich, fernmündlich, schriftlich oder 
per E-Mail gefasst werden, sofern sich alle Gesellschafter an einer solchen Beschlussfassung 
beteiligen und sich damit einverstanden erklären. 
 
(3) Über den wesentlichen Verlauf der Gesellschafterversammlung und die gefassten Be-

schlüsse ist unverzüglich eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung 

und dem Schriftführer zu unterzeichnen und jedem Gesellschafter in Kopie zu übersenden ist. 

 



§ 11 Aufgaben und Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung 
 
(1) Die Gesellschafterversammlung überwacht die Tätigkeit der Geschäftsführung. Sie kann 
jederzeit von der Geschäftsführung Berichterstattung und Einsichtnahme in die Geschäftsun-
terlagen verlangen. Über besondere Geschäftsvorkommnisse ist die Gesellschafterversamm-
lung durch die Geschäftsführung unverzüglich zu unterrichten. Sie entscheidet unbeschadet 
des Absatzes 2 in den durch die Geschäftsführung an sie herangetragenen Angelegenheiten. 
 
(2) Die Gesellschafterversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
(3) Der Beschlussfassung und Zustimmung der Gesellschafterversammlung unterliegen die 
ihr nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorbehaltenen Fälle, insbesondere  
 
a) Änderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich der Erhöhung oder Herabsetzung des 
Stammkapitals 
 
b) Übernahme neuer und Aufgabe bisheriger Unternehmensgegenstände im Sinne des § 2 
 
c) Gründung, Erwerb oder Veräußerung von anderen Unternehmen oder Beteiligung an sol-
chen. 
 
d) Übernahme der Geschäftsführung für Unternehmen im Sinne des § 2 
 
e) Auflösung der Gesellschaft. 
 
f) Verfügungen über Vermögen der Gesellschaft, besonders der Erwerb, die Belastung und 

Veräußerung von Grundstücken und die Darlehenshingaben, soweit im Einzelfall eine in der 

Geschäftsordnung der Gesellschafterversammlung festzulegende Wertgrenze überschritten 

wird, ferner Schenkungen, soweit sie den Charakter einer Anstandsschenkung überschreiten, 

g) Teilung oder Einziehung von Geschäftsanteilen, 
 
h) Feststellung des Jahresabschlusses, die Genehmigung des Lageberichtes und Beschluss-
fassung über die Verwendung des Ergebnisses bzw. die Abdeckung eines Verlustes, 
 
i) Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer sowie Festsetzung ihrer Anstellungsbedin-
gungen sowie die Bestellung und Abberufung von Prokuristen, 
 
j) Entlastung der Geschäftsführung, 
 
k) Einleitung und Erledigung eines Rechtsstreites gegenüber einem Gesellschafter oder einem 
Geschäftsführer sowie Vertretung der Gesellschaft in einem Rechtsstreit gegen einen Ge-
schäftsführer, 
 
l) Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen im Sinne der §§ 291 und 292 des 
Aktiengesetzes,  
 
m) Genehmigung und Feststellung sowie Änderung des Wirtschaftsplanes einschließlich der 
mittelfristigen Finanzplanung, 
 
n) Stundung von Zahlungsverbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft, soweit im Einzelfall 
eine in der Geschäftsordnung der Gesellschafterversammlung festzulegende Wertgrenze 
überschritten wird, 
 
o) Vornahme von größeren Reparaturen, Revisionen, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 
sowie Beschaffung von Investitionsgütern, soweit im Einzelfall eine in der Geschäftsordnung 



der Gesellschafterversammlung festzulegende Wertgrenze überschritten wird. 
 
p) Führung eines Rechtsstreites, soweit der Streitgegenstand einen in der Geschäftsordnung 
der Gesellschafterversammlung festzulegenden Betrag überschreitet, 
 
q) Abschluss von Vergleichen über Ansprüche, soweit im Einzelfall eine in der Geschäftsord-
nung der Gesellschafterversammlung festzulegende Wertgrenze überschritten wird, 
 
r) Abschluss, wesentliche Änderung oder Aufhebung von wichtigen Verträgen; hierzu erfolgt 
eine Regelung in der Geschäftsordnung der Gesellschafterversammlung, 
 
s) die Bestellung und Beauftragung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss, 
 
t) alle sonstigen Handlungen, die über den Umfang des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes der 
Gesellschaft hinausgehen, insbesondere alle Verträge, die eine Wertgrenze von € 150.000 
überschreiten. 
 
§ 12 Geschäftsführung und Vertretung 
 

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer (Geschäftsführung). Die Ge-

schäftsführung wird durch die Gesellschafterversammlung auf die Dauer von fünf Jahren be-

stellt. Wiederholte Bestellung, auch für einen längeren Zeitraum, ist zulässig 

(2) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein; sind mehrere Ge-

schäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder 

durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

(3) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann ein Geschäftsführer zur Alleinver-
tretung berechtigt werden. Prokura kann auch als Einzelprokura erteilt werden. 
 
(4) Die Geschäftsführung gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung der Gesell-

schafterversammlung bedarf. 

(5) Die Geschäftsführer sind bei Vornahme von Rechtsgeschäften mit den Gesellschaftern 

oder damit verbundenen Unternehmen von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

(6) Die Anstellungsverträge der Geschäftsführer werden für die Gesellschaft durch den Vorsit-

zenden der Gesellschafterversammlung geschlossen. 

(7) Die Geschäftsführer haben unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Veränderung in den 

Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine von ihnen unterschrie-

bene Gesellschafterliste zum Handelsregister einzureichen. Die Veränderungen sind den Ge-

schäftsführern schriftlich mitzuteilen und nachzuweisen. Nach Aufnahme der geänderten Ge-

sellschafterliste im Handelsregister haben die Geschäftsführer allen Gesellschaftern unver-

züglich eine Abschrift der aktuellen Gesellschafterliste zu übersenden. 

(8) Die vorstehenden Regelungen gelten für die Liquidatoren der Gesellschaft entsprechend. 

 

§ 13 Unterrichtung der Gesellschafterversammlung 
 
(1) Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversammlung auf deren Verlangen über den 
Stand der Geschäfte und alle wichtigen Vorgänge der Gesellschaft zu berichten.  
 
(2) Die Geschäftsführung hat der Gesellschafterversammlung und den Gesellschaftern vier-

teljährlich schriftlich über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu berichten. Zeichnet sich 



eine Verschlechterung der Geschäftslage gegenüber dem Wirtschaftsplan ab, ist unverzüglich 

Bericht zu geben. 

 

§ 14 Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung und Ergebnisverwendung 
 
(1) Die Geschäftsführung stellt in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe gelten-
den Vorschriften so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass die Mitglieder der Gesellschaf-
terversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres ihre Zustimmung erteilen können. Der Wirt-
schaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, den Investitionsplan und den Stel-
len- bzw. Personalbedarfsplan.  
 
(2) Gleichzeitig hat die Geschäftsführung auf der Grundlage des Investitionsplans eine fünf-
jährige Finanzplanung aufzustellen und der Stadt Leverkusen zur Kenntnis zu bringen. Das 
erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Wirtschaftsjahr. Der Finanzplan stellt 
Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten 
dar. Die Finanzplanung ist der Gesellschafterversammlung mit dem Wirtschaftsplan vorzule-
gen. 
 
(3) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und Lagebericht der Ge-
sellschaft sind gem. § 42 Abs. 1 GmbHG, §§ 242, 264 HGB aufzustellen und nach Prüfung 
durch den Abschlussprüfer mit dem Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses der Ge-
sellschafterversammlung vorzulegen. 
 
(4) Die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes hat gemäß § 108 Abs. 1 

Nr. 8 GO NW in entsprechender Anwendung der Vorschriften des 3. Buches des Handelsge-

setzbuches für Kapitalgesellschaften zu erfolgen. Die Vorschriften des § 108 Abs. 2 Nr. 1 c) 

GO NRW sind anzuwenden. 

 
(5) Die Gesellschafter haben spätestens bis zum Ablauf der ersten acht Monate des Ge-
schäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses, über die Ergebnisverwendung 
gem. § 29 GmbHG für das vorangegangene Geschäftsjahr sowie über die Entlastung der Ge-
schäftsführung zu beschließen. Für die Einstellung von Beträgen in die Gewinnrücklagen oder 
für den Vortrag als Gewinn gilt § 29 Abs. 2 GmbH-Gesetz. 
 
(6) Die in § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) aufgeführten Rechte und Prüfungen wer-
den vom Abschlussprüfer wahrgenommen und im Prüfungsbericht gesondert ausgewiesen. 
Entsprechend § 112 Abs. 1 GO NW werden dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Lever-
kusen zur Wahrnehmung der ihm übertragenen Aufgaben die in § 54 HGrG genannten Rechte 
eingeräumt. 
 
(7) Im Zusammenhang mit der Erstellung des Lageberichts ist auch zur Einhaltung der öffent-
lichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen. 
 
(8) Die Offenlegung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Er-
gebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind unbeschadet der ge-
setzlichen Offenlegungspflichten nach Maßgabe des § 108 Abs. 2 GO NRW ortsüblich bekannt 
zu machen, gleichzeitig der Jahresabschluss und der Lagebericht auszulegen und in der Be-
kanntmachung auf die Auslegung hinzuweisen. 
 
(9) Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge i.S.d. § 285 Nr. 9 HGB 
der Mitglieder der Geschäftsführung werden im Anhang zum Jahresabschluss jeweils für jede 
Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mit-
glieds dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten i.S.d. § 285 Nr. 9 
Buchstabe a HGB angeben. Die individualisierte Ausweisungspflicht gilt auch für: 



 
a) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer 
Tätigkeit zugesagt worden sind, 
 
b) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tä-
tigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der Gesellschaft während des 
Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag, 
 
c) während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderung dieser Zusagen und 
 
d) Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres 
beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt 
worden sind. 
 
Sämtliche für die Gesellschaft tätigen Personen sind verpflichtet, die für sie jeweils maßgebli-

chen gesetzlichen Vorgaben des 108 GO NRW in der jeweils gültigen Fassung zu erfüllen. 

 
§ 15 Unternehmensplanung, Risikomanagement 
 
§ 90 Abs. 1 Nr. 1 AktG und § 91 Abs. 2 AktG sind anzuwenden. 
 

§ 16 Bekanntmachung 
 
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit nicht eine andere Bekanntmachung 

zwingend vorgeschrieben ist, ausschließlich im Bundesanzeiger. 

 

§ 17 Leistungsaustausch mit Gesellschaftern 
 
Der gesamte Leistungsaustausch zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern ist angemessen 

abzurechnen, so dass insbesondere steuerliche Grundsätze über verdeckte Gewinnausschüt-

tungen nicht verletzt werden. Bei Verstößen gegen diesen Grundsatz ist der begünstigte Ge-

sellschafter verpflichtet, den ihm zugewandten Vorteil zu erstatten oder wertmäßig zu erset-

zen. 

 

§ 18 Gleichstellung von Frauen und Männern 
 
Die Vorschriften des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nord-

rhein-Westfalen und zur Änderung anderer Gesetze vom 9. November 1999 (Landesgleich-

stellungsgesetz – LGG) und nachfolgende Gleichstellungsgesetze finden Anwendung. 

 

§ 19 Liquidation 
 
Im Falle der Liquidation der Gesellschaft sind die Geschäftsführer die Liquidatoren mit ihrer 

bisherigen Vertretungsbefugnis, soweit die Gesellschafterversammlung nicht eine andere Ver-

tretungsregelung beschließt. 

 

§ 20 Kosten 
Die Kosten der Beurkundung und Eintragung gehen zu Lasten der Gesellschaft. 



 

§ 21 Schlussbestimmungen  
 
Sollten einzelne Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ungültig sein, so bleibt der Vertrag 

im Übrigen gleichwohl gültig. In einem solchen Fall ist die ungültige Bestimmung des Gesell-

schaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so zu ändern, dass der mit der ungültigen 

Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, 

wenn bei Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar 

wird. 


